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bei der Zubereitung zusammengesetzter Speisen (z.B. Kar-

toffel- oder Nudelsalate) sind die vor der Weiterverarbei-

tung herunter zu kühlen 

gegarte Speisen dürfen nicht mit der Hand angefasst 

werden 

rohes Fleisch muss getrennt von anderen Speisen gela-

gert werden, auch bei der Kühlung ist darauf zu achten 

Lebensmittel sind vor Schädlingsbefall zu schützen 

(Abdeckung, Fliegengitter, etc.) 

Holzschneidebretter sollten in der Küche nicht verwen-

det werden (besser: Kunststoffbretter) 

Geflügel ist getrennt von anderen Fleischsorten (versch. 

Schneidbretter) zu verarbeiten 

 Kühleinrichtungen,nicht überlasten ( nicht zu viel ein-

räumen). 

Lebensmittel sind nach der Zubereitung schnell herun-

terzukühlen 

risikoreiche-und rohe Lebensmittel sind getrennt von 

und risikoarmen zu lagern 

Schwämme und Lappen regelmäßig austauschen (besser 

ist es, Einmalhandtücher- und Lappen zu verwenden).  

Obst und Gemüse vor der Verarbeitung gründlich abzu-

waschen 

Lebensmittel immer in dafür vorgesehenen,für Lebens-

mittel zugelassenen Behältnissen einfrieren (Alufolie ist 

hierfür untersagt) 

beim Einfrieren Kennzeichnung nicht vergessen (Wann? 

Was? etc.) 

           
 

Hygiene im Umgang mit Lebensmitteln 



Lebensmittelvergiftung 

Definition: 

akute Krankheit, hervorgerufen durch den Verzehr von Nah-

rungsmitteln mit giftigen (toxischen) Inhaltsstoffen  

Ursachen: 

Nachteilig beeinträchtigte Lebensmittel durch Bakterien 

(z.B. Salmonellen, Campylobacter), Stoffwechselprodukte 

von Bakterien (z.B. St. aureus, Chl. botulinum) und Schim-

melpilzen, Viren (z.B. Noroviren, Rotaviren),  chem. Stoffe, 

Metalle, giftige Pflanzen und Tiere,  

Inkubationszeit: 

mehrere Stunden bis zu 3 Tagen, selten länger 

Symptome: 

Vom auslösenden Toxin und von der aufgenommenen Men-

ge abhängig; Magenschmerzen, Bauchkrämpfe, Durchfall, 

Erbrechen, Übelkeit, Fieber, Kreislaufstörungen, Haluzinati-

onen, Lähmungen, Tod 

Merkmale: 

Keine sinnhafte Veränderung des Lebensmittels 

Lebensmittelverderb: 

Definition: 

Prozess des Verfalls von Lebensmitteln mit  erheblicher 

Beeinträchtigung der Lebensmittelqualität (Farbe, Konsis-

tenz, Geruch, Geschmack) durch natürliche Prozesse  

Ursachen: 

Zersetzungsprozesse durch Bakterien, Pilze und im Lebens-

mittel enthaltener Enzyme und chem.-physik. Einflüsse 

Merkmale: 

Veränderung der sinnfälligen Beschaffenheit des Lebens-

mittels, Ein verdorbenes Lebensmittel muss nicht zwangs-

läufig gesundheitsschädlich sein 

besondere Vorsicht bei rohen Lebensmitteln!!!!! 

Sie sind oft mit Bakterien angereichert  

Beispiele risikoreicher Lebensmittel: 

Fleisch und Wurstwaren, Eier und Eierspeisen 

(insbesondere aus rohen Eiern), Milchprodukte, unverpack-

tes Speiseeis, Backwaren mit nicht durchgebackener oder 

durcherhitzter Füllung (z. B. Sahnetorten), Feinkost-, Roh-

kost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen und 

Saucen, gekochter Reis und  Nudeln, rohe Sprossen 
 

 

Bei Auftreten einer der folgenden Symptome ist immer   

ein Arzt aufzusuchen und die Erkrankung muss dem Ar-

beitgeber angezeigt werden: 

 

  Durchfall ! 

  Erbrechen ! 

  Gelbsucht ! 

  Eitrige Entzündungen der Haut sowie der 

            Augen,  Ohren und Nase ! 

   Fieber ! 

  Lang anhaltender Husten ! 

 

Wenn Sie den Arzt aufsuchen, machen Sie ihn darauf 

aufmerksam, dass Sie im Lebensmittelbereich arbeiten! 

 

Bei Auftreten der nachfolgenden Erkrankungen besteht 

ein gesetzliches Tätigkeitsverbot. Das Arbeiten kann erst 

nach klinischer Genesung und dem Vorliegen von 3 aufei-

nanderfolgenden negativen Stuhlbefunden (abgenommen 

im Abstand von mindestens je 2 Tagen) wieder gestattet 

werden!  

 

 Infektiöse Gastroenteritis (Salmonellen, Typhus 

abdominales, Paratyphus, Cholera, Shigellose und 

andere infektiöse Erreger) 

 

Ein gesetzliches Tätigkeitsverbot besteht auch für: 

 

 Virushepatitis A und E 

 Infizierte Wunden oder eine Hautkrankheit bei 

der die Möglichkeit  besteht, dass diese über 

Lebensmittel ansteckend sein könnten  

 

Hier kann Ihnen das Arbeiten erst wieder gestattet werden, 

wenn der Erreger von Ihnen nicht mehr ausgeschieden wird 

und keine Ansteckungsgefahr mehr von Ihnen aus geht. 

Persönliche Hygieneregeln 

auf saubere Arbeitskleidung iachten 

 langes Haar während der Küchenarbeit zusammenbinden 

 das Haar sollte abgedeckt sein 

 vor Arbeitsbeginn ist Handschmuck abzulegen (Uhren, 

Ringe, etc.) 

 vom Lebensmittel abwenden  und nicht in die Hände, 

sondern in den Ellenbogen niesen oder husten   

  vor Arbeitsbeginn, nach Toilettenbenutzung, nach der 

Pause, vor und nach jedem neuen Arbeitsgang, nach dem 

Niesen oder Husten 

 Hände waschen!!! ggf. desinfizieren 

 zum Händetrocknen Einweghandtücher verwenden  

 Verletzungen an Händen und Armen  sachgerecht  ver-

sorgen und mit wasserabweisendem Material abdecken 

regelmäßiges Händewaschen (auch zwischendurch) nicht 

vergessen! 

 Fingernägel sollen sauber, kurz und unlackiert sein 

Rauchen ist im LM-Bereich (in der Küche etc.) verboten 

 

Kühlkette beim Umgang mit Lebensmitteln beachten 

Lagertemperaturen kühlpflichtiger Lebensmittel einhal-

ten (z.B. Hackfleisch 4 °C, frisches Fleisch und Milchpro-

dukte 7 °C, Innereien 3°C)  

regelmäßige Messungen mit Dokumentation der Raum-

temperatur in den Kühlmöbeln  

 Kühlmöbel regelmäßig abtauen und reinigen, ggf. desin-

fizieren (Desinfektionsmittel für den Lebensmittelbereich) 

tiefgefrorenes Fleisch und Geflügel  vor dem Erhitzen  

sachgerecht auftauen (langsam in einem flachen Gefäß, 

am besten im Kühlschrank) 

Tauwasser wegschütten und damit in Berührung gekom-

mene Gegenstände reinigen 

Zubereitete Speisen ausreichend  erhitzen (über 65 °C) 

und  nach dem Kochen bis zur Abgabe heiß halten (bei 

einer Temperatur über 60-65°C) 

Hackfleisch immer am Tag der Herstellung bzw. des Zu-

kaufs verbrauchen, ansonsten gut durcherhitzen 

 

Persönliche Hygieneregeln Lebensmittelbedingte Erkrankungen 

Hygiene im Umgang mit Lebensmitteln 

http://de.wikipedia.org/wiki/Toxisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Bakterien
http://de.wikipedia.org/wiki/Pilze
http://de.wikipedia.org/wiki/Enzym

